
Gemeinderat Krauschwitz
Beschluss Nr. 56/2024 zur Sitzungsvorlage Nr. 58/2024

Ausübung eines Wahlrechts
zur Aufstellung der Jahresabschlüsse 2025 und 2026

Der Gemeinderat bestätigt den Vorschlag der Verwaltung, gemäß § 88 b der SächsGemO in der
aktuellen Fassung, das Wahlrecht zu nutzen und auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 zu verzichten.

Gesamtmitglieder des Gemeinderates:

davon anwesend:

stimmberechtigt:

11 + Bürgermeister

5 + Bürgermeister

6

insgesamt: 6 Ja - Stimmen

0 Gegenstimmen

0 Stimmenthaltungen

Auf Grund § 20 der Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen (SächsGemO), in der Fassung vom
01.01.2020, war kein Mitglied des Gemeinderates von der Beratung und Abstimmung wegen Befangenheit
ausgeschlossen.

Krauschwitz i.d. O.L., 02. Dezember 2024
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